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Unser schönes Vereinsheim kann gemietet werden.  

 

Allen Vereinsmitgliedern ist es möglich, das Vereinsheim im 

Pregelweg zu mieten. Ansprechpartner:  

Klaus Kilic 

Handy: 0162 4549290 

E-Mail: Vereinsheim@feldmark-hastedt.de 
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Stefan Steinmeyer 

Vorsitzender 

 

Handy: 0152 54 79 74 08 

E-Mail: 

Stefan.Steinmeyer@feldmark-hastedt.de  

 

 

Bremen, 25. Februar 2021 

Pachtjahr 2021 

Einladung zur Jahreshauptversammlung 2021 
 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

ein durch COVID-19 gezeichnetes Jahr 2020 liegt hinter uns. Das Jahr 2020 hat uns Allen ge-

zeigt, dass das Kleingärtnern beliebter denn je ist. Der eigene Kleingarten war und ist Rück-

zugsort vom täglichen Stress und schafft einen wichtigen Ausgleich in der Work-Life-Balance. 

 

Als Vorstand haben wir uns seit Amtsübernahme im Januar 2020 zur Aufgaben gemacht, unser 

Vereinsgebiet sauber, ordentlich und attraktiv zu halten und zu gestalten. Hierfür ist jedoch 

die Mitwirkung jedes einzelnen Pächters notwendig – denn alleine könnten wir dies nie be-

wältigen. 

 

Gemeinsam wollen wir auch in diesem Jahr wieder an den Gemeinschaftsarbeitstagen das 

Vereinsgebiet pflegen. Anders als in den vergangenen Jahren haben wir das System der Ge-

meinschaftsarbeit umgestellt. Ab sofort hängen die Termine für die Gemeinschaftsarbeit in 

den Schaukästen aus und sind auf unserer Internetseite www.feldmark-hastedt.de einsehbar. 

 

Jedes Pachtgrundstück ist dazu verpflichtet im Jahr zu zwei Terminen á 3 Stunden zu erschei-

nen. Zu welchem Termin? Das bleibt ab sofort jedem selbst überlassen. Wichtig ist nur, dass 

zum Jahresende zu zwei Terminen eine Unterschrift auf dem Unterschriftenzettel vorhanden 

ist. Wenn an Jahresende die Unterschrift fehlt, wird der fehlende Gemeinschaftsarbeitsdienst 

http://www.feldmark-hastedt.de/
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entsprechend in Rechnung gestellt. Wer das 70. Lebensjahr vollendet hat, ist von der Teil-

nahme am Gemeinschaftsarbeitsdienst freigestellt. 

 

Hiermit möchte ich an Sie appellieren: Kommen Sie zur Gemeinschaftsarbeit und wirken Sie 

bei der Gestaltung und Pflege unseres schönen Vereinsgeländes mit. Neben der Arbeit ist 

dieser Termin auch nützlich um mit anderen PächterInnen ins Gespräch zu kommen. Als kleine 

Belohnung für die getane Arbeit gibt es im Nachgang immer noch bei nettem Beisammensein 

Bockwurst und Kartoffelsalat im Vereinsheim. 

 

Apropos Vereinsheim. Zum 31.12.2020 hat Manfred Mohrwinkel nach vielen Jahren die Lei-

tung des Vereinsheims niedergelegt. Für sein Wirken und das seiner Frau Anita, möchte ich 

mich hiermit nochmals recht herzlich bedanken. Zum 01.01.2021 hat nunmehr Herr Klaus Kilic 

die Leitung des Vereinsheims übernommen. Die Kontaktdaten finden Sie im Brieffuß dieses 

Schreibens.  

 

Auf Grund der aktuellen Pandemie bedingten Situation können wir die Jahreshauptver-

sammlung 2021 in den ersten Monaten dieses Jahres leider nicht durchführen. Sobald dies 

von behördlicher Seite erlaubt ist, werden wir die Versammlung jedoch nachholen. 

 

Gleichwohl möchte ich an dieser Stelle bereits einen Termin im Mai 2021 für die Jahreshaupt-

versammlung ins Auge fassen. Die Jahreshauptversammlung soll stattfinden am  

Samstag, den 15. Mai 2021 

15:00 Uhr 

auf dem Gelände des Vereinsheims im Pregelweg 81 

Die Jahreshauptversammlung ist ein wichtiges Organ unseres Vereins. Dort berichtet der 

Vorstand u. a. über das vergangene Jahr. Da sich im Jahr 2020 sehr viel bewegt hat und es 

viel zu berichtet gibt, freue ich mich bereits auf diesen Termin. Sollte die JHV abgesagt oder 

verschoben werden, so werden wir dieses in den Schaukästen aushängen. 

 

Als Anlage dieses Schreibens erhalten Sie einen Ablesezettel für Strom und Wasser, den Sie 

bitte ausfüllen (ablesen der Wasseruhren und Stromzähler) und zum offenen Sprechtag des 

Vorstandes am Sonntag, den 04. April um 10:00 Uhr oder spätestens zum Sonntag, den 02. 

Mai 2021 um 10:00 Uhr mitbringen und abgeben. 

 

Da es im letzten Jahr erhebliche Probleme mit der Abgabe der Ablesezettel gab, wird für je-

den nicht abgegeben Ablesezettel auf der Jahresrechnung für 2021 ein Betrag i. H. v. 10,00 € 

auf Grund fehlender Mitwirkung (im Pachtvertrag vorgeschrieben) in Rechnung gestellt. 

 

Ansonsten haben wir diesem Schreiben noch einen kleinen Infozettel beigefügt, auf dem noch 

einmal wichtige Fragen und Antworten zusammengefasst sind. Der Vorstand wünscht allen 

Pächterinnen und Pächtern einen guten Start in die neue Saison 2021. Somit verbleibe ich mit 

den besten Grüßen 

 

Stefan Steinmeyer 
      Vorsitzender   
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Z Ä H L E R A B L E S U N G     2021 

Wasseruhr / Stromzähler 
 

 

Kleingarten:  

Pächter/Name:  

 

Bitte bei Wasseranstellung Uhren und Zähler ablesen und den Zettel beim Vorstand spätestens am 

Sprechtag im Mai (02.05.2021) im Vereinsbüro abgeben. Bei Ableseprobleme wenden Sie sich bitte 

vertrauensvoll an Manfred Mohrwinkel oder Ralf Neumann (Wasserwarte, Nummer im Schaukasten) 

oder an Ihre/n Wegewart/in.                   

                                                                                                                                                         

 
 

Bei Bedarf auszufüllen 

 

Meine Wasseruhr wurde am ____________ausgetauscht.   

 

Der Uhrenstand der Alten Uhr bei Ausbau lautete _______________________________ 

 

Der Uhrenstand der neuen Uhr bei Einbau war _______________________________ 

 

 
 

Für die Richtigkeit meiner Angaben garantiere ich. 

 

 

 

 

_________._____. 2021                             ________________________________________ 

            (Datum)                                                        (Unterschrift) 

  

 

 

 

W A S S E R U H R 
S T R O M Z Ä H L E R 

ALT STAND 2020:  

  m³ 

ALT STAND 2020:  

  KW 

NEU 

2021 

     

, 
X X 

NEU 

2021 

     
, X X 
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Wichtige Informationen auf einen Blick 
 

 

 

 

Informationsaustausch 

Für den Informationsaustausch zwischen Vorstand und den jeweiligen Pächterinnen und 

Pächtern nutzen wir die Aushänge, die im Vereinsgebiet verteilt aufgestellt sind. Bitte schaut 

regelmäßig in die Aushänge, damit ihr über aktuelle Geschehnisse, Termine oder Ankündi-

gungen informiert seit. 

 

Gemeinschaftsarbeitsdienst 

Jedes Pachtgrundstück muss zweimal im Jahr je 3 Stunden Gemeinschaftsarbeitsdienst leis-

ten und dieses per Unterschrift am Ende des Dienstes bestätigen. Es ist wichtig, dass man zu 

jedem Arbeitsdienst folgende Arbeitsmaterialien mitbringt und sich bereits um 08:50 Uhr auf 

dem Vereinsheimgelände im Pregelweg 81 einfindet, damit die Einteilung vorgenommen 

werden kann. 

Es ist stets mitzubringen 

- Schubkarre  - Schaufel - Handschuhe - Handschere  - Harke      - Besen 

Zu folgenden Terminen treffen wir uns in 2021: 

• Samstag 03.04.2021, 09:00 Uhr   • Samstag 08.05.2021, 09:00 Uhr 

• Samstag 05.06.2021, 09:00 Uhr   • Samstag 03.07.2021, 09:00 Uhr 

• Samstag 07.08.2021, 09:00 Uhr   • Samstag 04.09.2021, 09:00 Uhr 

• Samstag 02.10.2021, 09:00 Uhr   • Samstag 30.10.2021, 09:00 Uhr 

 

Grabenpflege 

Die Gräben müssen stets sauber gehalten und akkurat gepflegt werden. Es ist wichtig, dass 

die Gräben nicht bepflanzt werden. Gleiches gilt für die Stromkästen. Diese müssen auch von 

den jeweiligen Pächterinnen und Pächtern frei von Bewuchs gehalten werden. 

 

Grünschnitt / Hecken 

Um unser Vereinsgebiet ordentlich und attraktiv zu halten, sind die Hecken vor dem eigenen 

Pachtgrundstück stets zu pflegen. Hierzu gehört auch der Heckenschnitt, der zwei Mal im 

Jahr vorgenommen werden sollte. Wichtig ist, dass sämtlicher Hecken und Baumschnitt nicht 

in der Brutzeit vorgenommen wird bzw. zwischen den 01. März und 30. September. Stutz-

schnitte dürfen selbstverständlich nach Prüfung vorgenommen werden. 

Die Hecken dürfen nicht mehr als 1,10 m hoch und 0,50 m tief sein. Bitte schaut Eure Hecken 

an und nehmt eine Kürzung bzw. Ausdünnung (von der Tiefe her) vor. Der Vorstand wird 

sich die Hecken im Frühjahr genau anschauen. 
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Offene Sprechstunde des Vorstandes 

Jeden 1. Sonntag im Monat findet auch im Jahr 2021 wieder zwischen 10:00 und 11:00 Uhr 

im Vereinsheim die offene Sprechstunde des Vorstandes statt. Gleichzeitig mit dem Früh-

shoppen, zu den alle Pächterinnen und Pächter und Freude recht herzlich eingeladen sind. 

 

An diesen Tagen könnt ihr für einen kleinen Obolus im Vereinsheim Getränke erhalten. 

 

Corona 

Wir bitten nochmal auf dem gesamten Vereinsgelände die aktuellen Vorgaben hinsichtlich 

Abstands- und Hygienevorschriften einzuhalten. Ebenso die Vorgaben hinsichtlich der 

Zusammenkünfte auf der eigenen Parzelle. 

 

Gemeinschaftsarbeitsdienste und offene Sprechtage (Mund-Nasenschutz!!) finden immer 

unter Einhaltung der Hygienemaßnahmen und Abstandsregelungen statt.  

 

Öffnungszeiten des Haupttors 

Da es sich beim Vereinsgelände um ein Naturschutzgelände handelt, ist die Einfahrt in das 

Gelände mit motorisierten Gegenständen verboten. Lediglich zu den Öffnungszeiten des 

Haupttors ist es gestattet in das Gelände einzufahren. Die Öffnungszeiten des Haupttors 

sind zwischen April und Oktober 

     freitags 09:00 – 13:00 Uhr 

       15:00 – 18:00 Uhr 

     samstags 09:00 – 13:00 

 

Für beauftragte Firmen ist über den jeweiligen Wegewart eine Ausnahmegenehmigung zu 

beantragen.  

 

Wegpflege 

Nicht nur die Hecke, auch der Weg vor dem eigenen Pachtgrundstück muss stets zur den 

Pächter bzw. die Pächterin sauber gehalten werden. Hierzu ist Grünwuchs direkt vor der He-

cke und bis zur Wegesmitte regelmäßig zu entfernen.  

 

Wasserschächte 

Die Wasserschächte sind stets sauber, trocken und in einem funktionstüchtigen Zustand zu 

halten. Für dieses sind die jeweiligen Pächterinnen und Pächter zuständig. Die Wasserhähne 

müssen beweglich sein und die Wasseruhren lesbar (es darf sich kein Wasser in der Uhr be-

finden). Ebenfalls sollte der Wasserschacht einmal im Jahr gesäubert und ggf. neu verputzt 

werden. 

 

Für die Behebung von Schäden im Wasserschacht und an Rohren ab dem Hauptwasserrohr, 

sind die jeweiligen Pächter zuständig. 


